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A b d r u c k 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Sitzung des Kreisausschusses 

von Dienstag, den 23.03.2004, 
im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Miltenberg 

 
Beginn der Sitzung:   14:00 Uhr 
Ende der Sitzung:  17:10 Uhr 

 
 
 
 

Den Vorsitz führte Herr Landrat Schwing. 
 
Für den in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:10 Uhr stattgefundenen nichtöffentlichen Teil 
dieser Sitzung wurde eine gesonderte Niederschrift gefertigt. 
 
 
Anwesend waren: 
Ausschussmitglieder 

Herr Dietmar Andre  
Herr Joachim Bieber  
Herr Erwin Dotzel  
Herr Dr. Hans Jürgen Fahn  
Herr Karl Neuser anwesend bis 16:35 
Herr Helmut Oberle  
Herr Jens Marco Scherf  
Herr Dr. Ulrich Schüren  
Herr Bernhard Stolz  

Stellv. Ausschussmitglieder 

Herr Thorsten Meyerer anwesend bis 16:45 
Herr Erich Stappel  
Herr Roland Weber  
 
 
Entschuldigt fehlten: 
Ausschussmitglieder 

Herr Karlheinz Bein  
Herr Ivo Trützler  
Frau Ruth Weitz  
 
 
Kreistagsmitglieder, die nicht dem Kreisausschuss angehören, waren anwesend: 
 
Herr Hermann-Josef Eck, Stellvertreter des Landrats 
Herr Michael Berninger, Vorsitzender des Bayer. Gemeindetages, Kreisverband Miltenberg 
Frau Emma Fichtl 
Herr Ferdinand Kern 
Herr Dr. Heinz Linduschka 
Herr Ludwig Scheurich 
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Von der Verwaltung haben teilgenommen: 
 
Herr Lothar Beger, Verwaltungsamtmann 
Herr Oliver Feil, Regierungsrat (Punkte 7 und 8) 
Herr Dietmar Fieger, Oberregierungsrat 
Herr Gerhard Rüth, Verwaltungsamtsrat 
Herr Kurt Straub, Verwaltungsoberamtsrat 
Frau Ursula Mottl, Schriftführerin 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 1   Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 11.12.2003 
   
 2   Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2004 
   
 3   Haushaltsplan 2004 der Rohe'schen Altenheimstiftung Kleinwallstadt 
   
 4   Vereinbarungen zwischen Landkreis Miltenberg und Städten/Gemeinden bei Baumaß-

nahmen in Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen: 
Übertragung der Beschlusszuständigkeiten auf den Bauausschuss 

   
 5   Vereinbarung zwischen dem Landkreis Miltenberg und der Gemeinde Großwallstadt über 

den Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung MIL 29/MIL 38 in Großwallstadt mit 
parallelen Geh- und Radwegen und Umgestaltung des Einmündungsbereiches der Sport-
platzstraße in die Kreisstraße MIL 29 

   
 6   Vereinbarung zwischen dem Landkreis Miltenberg und der Gemeinde Altenbuch über den 

Bau und die Unterhaltung der gemeindlichen Kanalisation zur Entwässerung des Stra-
ßenkörpers und der Fahrbahn im Zuge der Kreisstraße MIL 35 in der OD Altenbuch 

   
 7   Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Aschaffenburg im Bereich des Stadttei-

les Leider im Staatshafen Aschaffenburg: 
Ausweisung einer Sonderbaufläche Hafen-Güterverkehrszentrum (ca. 74,8 ha) sowie 
einer Sonderbaufläche für gewerbliche und industrielle Betriebe (ca. 26,9 ha) 

   
 8   Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zur Errichtung eines Internationalen Food-, 

Service- und Trainingscenters (Creativ Welten) einschließlich eines Hotel- und Kongress-
zentrums im Anschluss an das Factory-Outlet-Center in Wertheim-Bettingen 
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Tagesordnungspunkt 1: 
Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 11.12.2003 
 
 
Gegen die Niederschrift über die Sitzung des Kreisausschusses vom 11.12.2003 wurden 
innerhalb der 14-tägigen Frist keine Einwendungen erhoben. Sie gilt daher als anerkannt. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2004 
 
 
Landrat Schwing schlug für die heutige Haushaltsberatung 2004 folgende Vorgehensweise 
vor: 
- Einführung durch den Landrat 
- Erläuterung des Haushalts 2004 durch den Kämmerer 
- Behandlung der 14 vorliegenden Anträge 
- Empfehlungsbeschluss an den Kreistag. 
 
In der Kreistagssitzung am 01.04.2004 sei folgende Vorgehensweise beabsichtigt: 
- Haushaltsreden des Landrats sowie der Vorsitzenden der Fraktionen und der Ausschuss-

gemeinschaft 
- weitere RednerInnen erhalten eine Redezeit von maximal fünf Minuten 
- keine Detail- und Antragsberatungen 
- Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2004. 
 
Landrat Schwing führte sodann folgendes aus: 
 
Zum Haushalt 2004, so schmerzlich er für einige auch sein mag, gibt es sachlich keine Alter-
native: 
- Der Landkreis Miltenberg bedient sich eben nicht aus Jux und Tollerei bei seinen Städten, 

Märkten und Gemeinden. Er ist vielmehr gesetzlich verpflichtet, seinen ungedeckten Be-
darf über die Kreisumlage einzuheben. Der Bayer. Landkreistag fordert seit vielen Jahren 
eine eigene Steuerquelle für die Landkreise, genauso fordert er die Abrechnung der Be-
zirksumlage direkt bei den Gemeinden. 

- Die Ausweitung des Haushaltsvolumens resultiert ausschließlich aus gesetzlichen und 
tariflichen Leistungsverpflichtungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Sozial- und Ju-
gendhilfe, Tarifsteigerungen beim Personal, Schülerbeförderung, Gastschulbeiträge). Die-
se sind von uns praktisch nicht beeinflussbar. 

- Die Kommunen (Städte, Märkte, Gemeinden und Landkreise) sind hoffnungslos unterfi-
nanziert. Die kommunalen Spitzenverbände protestieren seit Jahren und immer lauter und 
nachdrücklicher dagegen. Mich braucht keiner an meine Pflichten als Vizepräsident des 
Bayer. Landkreistages zu erinnern. Ich empfehle das Lesen der Presseerklärungen des 
Bayer. Landkreistages, aus denen hervorgeht, mit welchem Nachdruck wir uns gegen 
diese Entwicklung stemmen. Klar ist auch, der Hauptschuldige an dieser Entwicklung ist 
der Bund (Sozial- und Jugendhilfe, Grundsicherung), aber auch der Freistaat Bayern steht 
in der Schuld (kein Sofortprogramm für die Kommunen, wie von Ministerpräsident Stoiber 
auf dem Bayer. Landkreistag 2003 versprochen). Auch die Auswirkungen des Sparpro-
gramms treffen die Kommunen in diesem und in den folgenden Jahren. Aber die ent-
scheidenden Belastungen stammen jetzt und vor allem ab dem Jahr 2005 vom Bund, 
auch wenn wir uns mehr Unterstützung über den Bundesrat von den Ländern gewünscht 
hätten. 
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- Der Kreistag hat in der Vergangenheit ebenfalls Fehler gemacht. Wir hätten im letzten 
Jahr eine Kreisumlagenerhöhung von mindestens 2 % benötigt; 0,7 % sind es mit Ach 
und Krach geworden. Ergebnis: Der Haushalt 2003 schließt mit einem Fehlbetrag von 1,4 
Mio € ab, der Gott sei Dank über die noch vorhandenen Rücklagen abgedeckt werden 
konnte. Dadurch hat er den Umlagezahlern eine 2 %-ige Erhöhung erspart. Wenn die 
Rücklage auf 0 gestellt würde, wie von einigen gefordert, bedeutet dies, bei Vorliegen ei-
nes Fehlbetrages muss dieser auf neue Rechnung vorgetragen werden und schlägt voll 
zulasten der Umlagezahler durch. 

- Hätten wir im letzten Jahr um 2 % erhöht, wären wir im Jahr 2004 mit einer geringfügige-
ren Steigerung ausgekommen. 

- Trotzdem liegen wir mit unserer Kreisumlage von 45,5 % noch unter dem Durchschnitt 
von 2003. Im Jahr 2004 stehen in fast allen Landkreisen kräftige Erhöhungen an. 

- Entscheidend aber ist der Zahlbetrag. Nur fünf Landkreise in Bayern erhalten pro Einwoh-
ner/in weniger ausbezahlt als der Landkreis Miltenberg. Trotz einer Erhöhung von 3,5 % 
zahlen unsere Städte, Märkte und Gemeinden 631.000,00 € weniger an den Landkreis als 
im Jahr davor. Natürlich sind den Kommunen in den letzten Jahren die Steuereinnahmen 
ebenfalls erheblich weggebrochen. 

- Gerade in diesem Jahr haben wir vor der Haushaltsaufstellung alle Sachgebiete durch-
forstet und nach Einsparungen abgeklopft. Trotzdem kam ein Erhöhungsbetrag von 4,2 % 
heraus. Dies hat weitere drastische Kürzungen notwendig gemacht, um überhaupt auf 
den Erhöhungsbetrag von 3,5 % zu kommen. Die wesentlichen Kürzungen des Haushalts 
2004 im Überblick: 

 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt 
  (nur noch Mindestzuführung) 461.000,00 € 
 2. Kürzung des Bauunterhalts um 218.000,00 € 
 3. Kürzung der Unterhaltung von Kreisstraßen 143.000,00 € 
 4. Einsparung bei Lehr- und Lernmitteln der Schulen 240.250,00 € 
 5. 20 %–ige Kürzung der freiwilligen Leistungen 78.800,00 € 
 6. Gastschulbeiträge für Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach 29.000,00 € 
 7. Zwischenergebnis „Intelligentes Sparen“ 75.000,00 € 
 
Ausblick: Leider Gottes ist für die Zukunft keine Besserung angesagt. Das, was im Bundes-
tag und Bundesrat sowie im Bayer. Landkreistag schon beschlossen ist, belastet die Kom-
munen weiter schwer. Ab 01.01.2005 haben wir für die Sozialhilfeempfänger und die Arbeits-
losenhilfe die kompletten Unterkunftskosten zu zahlen. Daraus ergeben sich Millionenbeträ-
ge pro Landkreis, ohne dass bisher eine gesicherte Gegenfinanzierung erkennbar ist. Nur 
über weitere Schulden ist der Haushalt zukünftig aber nicht mehr auszugleichen. Wir haben 
in den letzten Jahren enorm viele Einrichtungen und eine moderne Infrastruktur geschaffen, 
die unseren BürgerInnen zugutekommt und die sie auch schätzen. Natürlich muss es zu Ein-
schnitten kommen, aber achten wir darauf, dass wir nicht „das Kind mit dem Bade ausschüt-
ten“. Es werden hoffentlich auch wieder bessere Zeiten kommen, dann brauchen wir eine 
intakte Infrastruktur, um von einem Aufschwung auch entsprechend profitieren zu können. 
 
Nach ausführlichen Erläuterungen von Kreiskämmerer Straub entschied der Kreisausschuss 
bezüglich der vorliegenden Anträge wie folgt: 
 
 
1. Antrag des Caritasverbandes für den Landkreis Miltenberg e.V. auf Gewährung 

eines jährlichen Betriebskostenzuschusses für die Berufsfachschule für Hauswirt-
schaft Wörth a.Main 

 
Landrat Schwing teilte mit, dass der Caritasverband für den Landkreis Miltenberg e.V. die 
Trägerschaft für die Berufsfachschule für Hauswirtschaft Wörth a.Main übernommen und 
mit Schreiben vom 12.09.2003 um einen jährlichen Betriebskostenzuschuss gebeten ha-
be. Als Begründung sei angegeben worden, dass private Berufsfachschulen seitens des 
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Kultusministeriums mit lediglich 70 % der Personalkosten bezuschusst werden und eine 
jährliche Unterdeckung von ca. 120.000,00 € zu verzeichnen sei. Zur Finanzierung habe 
der Caritasverband für den Landkreis Miltenberg e.V. bereits die Erhebung von Schul-
geld sowie einen eigenen Zuschuss vorgesehen. Ohne Zuschuss des Landkreises Mil-
tenberg werde die Schule jedoch nicht tragbar sein. 
 
Die Landkreisverwaltung schlage vor, einen jährlichen Zuschuss von 110,00 € je Schü-
ler/in aus dem Landkreis Miltenberg zu gewähren, analog der Bezuschussung von 
Sprachheilschulen und der Richard-Galmbacher-Schule Elsenfeld. Z.Z. besuchen 170 
SchülerInnen aus dem Landkreis Miltenberg die Berufsfachschule für Hauswirtschaft 
Wörth a.Main, so dass der jährliche Zuschuss 18.700,00 € betragen würde. 
 
Der Kreisausschuss fasste einstimmig folgenden 
 
B e s c h l u s s : 
 
Der Caritasverband für den Landkreis Miltenberg e.V. erhält einen jährlichen Kreiszu-
schuss von 110,00 € je Schüler/in der Berufsfachschule für Hauswirtschaft Wörth a.Main. 
Der Zuschussbetrag 2004 beläuft sich auf 18.700,00 €. 

 
 
2. - Landkreiszuschuss für die Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach 
 - Antrag der SPD-Fraktion: Zuschuss für diese Schule 
 

Landrat Schwing wies darauf hin, dass der Landkreis Miltenberg die Theresia-
Gerhardinger-Realschule Amorbach ab 1980 mit 50 % des Jahresfehlbetrages bezu-
schusst habe. Für 2002 seien dies 116.296,02 € gewesen. Am 03.02.2004 habe mit Ver-
tretern der Diözese Würzburg eine Besprechung stattgefunden, bei welcher vorbehaltlich 
der Zustimmung der Kreisgremien folgendes vereinbart worden sei: 
- Für das 2003 voraussichtlich entstehende Defizit von 186.000,00 € übernimmt der 

Landkreis Miltenberg 50 %, maximal 85.000,00 €. 
- Ab 2004 und in den darauffolgenden Jahren übernimmt der Landkreis Miltenberg 50 

% des Defizits, maximal 80.000,00 €. 
- Die Diözese Würzburg erhält folgende Option: Der für 2003 zu erwartende und sich 

aus der Differenz zwischen 50 % und dem Maximalbetrag von 85.000,00 € ergeben-
de Differenzbetrag darf als „Verlustvortrag“ in solche Jahre übertragen werden, in de-
nen das vom Landkreis Miltenberg zu übernehmende Defizit unter 80.000,00 € liegt. 

 
Landrat Schwing teilte weiter mit, dass ein Antrag der SPD-Fraktion vorliege, wonach je 
Schüler/in der Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach ab dem Schuljahr 2004/ 
2005 jährlich bis auf weiteres als freiwillige Leistung einen Zuschuss von 110,00 € ge-
währt werden soll, da diese Förderung den anderweitig gezahlten freiwilligen Gastschul-
beiträgen entspreche. Er schlug Ablehnung dieses Antrages vor, weil es sich hier um ei-
nen Sonderfall handele. Ohne die mit der Diözese vereinbarte Bezuschussung könnte 
die Schule nicht weiterbetrieben werden. 
 
Kreisrat Dr. Schüren wies darauf hin, dass bei Zustimmung zum Antrag der SPD-Fraktion 
jährlich rd. 50.000,00 € gespart werden könnten. Für die SPD-Fraktion sei es nicht ver-
ständlich, dass für die Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach in der bestehenden 
Sparsituation eine Sonderregelung getroffen werden soll. Die Begründung, dass, wenn 
nicht der mit der Diözese vereinbarten Lösung zugestimmt werde, die Diözese diese 
Schule nicht mehr weiterführen werde, sei nicht einleuchtend. Es sei das gleiche Argu-
ment wie bezüglich der Bezuschussung der Maria-Ward-Schule Aschaffenburg. Er 
(Kreisrat Dr. Schüren) habe kein Problem mit der Gewährung von freiwilligen Leistungen 
für den Bildungsbereich, aber es müsste Landrat Schwing bekannt sein, dass Personal- 
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und Sachkosten von Privatschulen seit 01.08.2003 mit 112 % (bisher 90 %) gefördert 
werden. D.h. dass Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft seit 01.08.2003 deut-
lich besser gestellt seien. 
 
Landrat Schwing sagte dazu, es müsse nicht über die Schließung der Schule diskutiert 
werden. Tatsache sei jedoch, dass der Landkreis Miltenberg auch den SchülerInnen im 
Raum Amorbach eine entsprechende Schule anbieten müsste. Aufgaben, die derzeit 
noch die Diözese erfülle, müsste der Landkreis übernehmen. Im übrigen werden an der 
Theresia-Gerhardinger-Schule Amorbach Angebote vorgehalten, wie an keiner anderen 
Schule im Landkreis Miltenberg. 
 
Durch den Kreisausschuss wurde sodann mit Stimmenmehrheit folgendes 
 
b e s c h l o s s e n : 
 
Der Landkreis Miltenberg übernimmt für 2003  50 % des Defizits der Theresia-
Gerhardinger-Realschule Amorbach, maximal jedoch 85.000,00 €. Ab 2004 und in den 
darauffolgenden Jahren übernimmt der Landkreis Miltenberg ebenfalls 50 % des Defizits, 
maximal jedoch nur 80.000,00 €. Liegt das 50 %-ige Defizit für 2003 über 85.000,00 €, 
kann der Verlust auf die Jahre übertragen werden, in denen das Defizit unter 80.000,00 € 
liegt. Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion, wonach je Schüler/in der Theresia-
Gerhardinger-Realschule Amorbach ab dem Schuljahr 2004/2005 jährlich bis auf weite-
res als freiwillige Leistung einen Zuschuss von 110,00 € gewährt werden soll, ist damit 
erledigt. 

 
 
3. Gastschulbeiträge für den Betrieb des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach 
 

Landrat Schwing gab davon Kenntnis, dass der Landkreis Miltenberg aufgrund eines 
Kreistagsbeschlusses vom 26.02.1973 für SchülerInnen des Karl-Ernst-Gymnasiums 
Amorbach mit Wohnsitz in Amorbach freiwillige Gastschulbeträge zahle. Für das Schul-
jahr 2003/2003 seien dies pro Schüler/in 741,00 € = 92.625,00 € gewesen. Anlässlich ei-
nes Gespräches sei Bürgermeister Neuser und Stadtkämmerer Kunz, Amorbach, darge-
stellt worden, dass der Landkreis Miltenberg seine freiwilligen Leistungen kürzen müsse, 
zumal alle übrigen Schulen nur 110,00 € je Schüler/in erhalten. Vorbehaltlich der Zu-
stimmung der Kreisgremien sei daraufhin vereinbart worden, den Zuschussbetrag pro 
Schüler/in des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach ab dem Schuljahr 2003/2004 auf 
110,00 € (Zuschussbetrag 13.750.00€) festzulegen. Die Einsparung betrage ca. 
90.000,00 €. 
 
Kreisrat Dr. Schüren dankte Kreisrat Neuser (1. Bürgermeister der Stadt Amorbach) na-
mens der SPD-Fraktion für sein Einverständnis mit der Kürzung der Gastschulbeiträge 
für das Amorbacher Gymnasium und vertrat die Meinung, dass sich die Diözese daran 
ein Beispiel nehmen sollte. 
 
Durch den Kreisausschuss wurde sodann bei Nichtbeteiligung an der Abstimmung durch 
Kreisrat Neuser (1. Bürgermeister der Stadt Amorbach) einstimmig folgender 
 
B e s c h l u s s  
gefasst: 
 
Ab dem Schuljahr 2003/2004 erhält die Stadt Amorbach je Schüler/in des Karl-Ernst-
Gymnasiums Amorbach mit Wohnsitz in Amorbach einen Gastschulbeitrag von 110,00 €. 
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4. - Kürzung der freiwilligen Leistungen 
 - Antrag Nr. 3 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 
   Reduzierung des Defizitansatzes im Kulturetat von 50.000,00 € auf 30.000,00 € 
 

Aufgrund der schwierigen Finanzlage schlug Landrat Schwing schlug vor, die freiwilligen 
Leistungen des Landkreises Miltenberg (außer Übungsleiterzuschüsse) um 20 % zu kür-
zen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen zu streichen. Die Kürzun-
gen seien bereits in den Haushalt 2004 eingearbeitet. Im einzelnen handele es sich um 
folgende Kürzungen: 
 Ansatz 2003 Kürzung Ansatz 2004 
Sonstige Geschäftsausgaben 20.000,00 €   4.000,00 € 16.000,00 € 
Verfügungsmittel 12.800,00 €   2.560,00 € 10.240,00 € 
Vermischte Ausgaben 20.000,00 €   4.000,00 € 16.000,00 € 
Kultur 50.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 
Gesangvereine 16.000,00 €   3.200,00 € 12.800,00 € 
Musikvereine 16.000,00 €   3.200,00 € 12.800,00 € 
Verbände der Gesang- und Musikvereine   6.000,00 €   1.200,00 €   4.800,00 € 
Jugendkulturpreis   7.700,00 €   1.540,00 €   6.160,00 € 
Natur- und Umweltschutz 20.000,00 €   4.000,00 € 16.000,00 € 
Denkmalpflege   5.200,00 €   1.000,00 €   4.200,00 € 
Wohlfahrtspflegeverbände 25.600,00 €   5.100,00 € 20.500,00 € 
Bayer. Rotes Kreuz 12.800,00 €   2.500,00 € 10.300,00 € 
Seniorennachmittage 10.300,00 €   2.000,00 €   8.300,00 € 
Sportveranstaltungen 12.800,00 €   2.500,00 € 10.300,00 € 
Dorferneuerung   7.200,00 €   1.400,00 €   6.800,00 € 
Fassade und Blumen   7.700,00 €   1.500,00 €   6.200,00 € 
Fremdenverkehr 50.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 
Baumaßnahmen der Sportvereine 76.700,00 € 15.300,00 € 61.400,00 € 
Kulturvereine   2.600,00 €   2.600,00 € - 
Gesamtsumme  77.600,00 € 
 
Zum vorliegenden Antrag der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG auf Reduzierung 
des Defizitansatzes im Kulturetat von 50.000,00 € auf 30.000,00 € (= 40 %) sagte Land-
rat Schwing, dass alle freiwilligen Leistungen um 20 % gekürzt werden sollen. Die Kultur-
referentin werde auch im Jahr 2004 verstärkt einheimische Künstler verpflichten und da-
mit unter dem Haushaltsansatz bleiben. Er bat zu bedenken, dass es im Landkreis Mil-
tenberg ein tolles kulturelles Programm für sensationell wenig Geld gebe und im Jahr 
2004 wieder der Internationale Chorwettbewerb stattfinden werde. Mit einer Kürzung des 
Kulturetats über 20 % hinaus wären die geplanten Veranstaltungen nicht durchzuführen. 
 
Kreisrat Dr. Linduschka bemerkte, dass dies alles Argumente für den Antrag der Freien 
Wähler und der FDP/UWG seien. Bisher hätten sich die Ausgaben im Bereich Kultur auf 
durchschnittlich 23.000,00 € belaufen. Nachdem das Herbstprogramm 2003 deutlich ge-
kürzt worden sei, werden bald 20.000,00 € ausreichen. Es wäre daher sinnvoll, bei knap-
per Haushaltslage realistische Zahlen einzusetzen. 
 
Kreiskämmerer Straub bat zu berücksichtigen, dass im Jahr 2004 drei große kulturelle 
Veranstaltungen geplant seien und es fraglich sei, ob diese wegen der bestehenden 
knappen Haushaltslage von BürgerInnen gut besucht werden. 
 
Landrat Schwing erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass für den Bereich Kultur 
in früheren Jahren hohe Spendenbeträge geflossen seien, die leider jährlich geringer 
werden. 
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In der sodann erfolgten Abstimmung wurde der vorliegende Antrag der Fraktion Freie 
Wähler und FDP/UWG auf Reduzierung des Defizitansatzes im Kulturetat um 40 % mit 
Stimmenmehrheit abgelehnt. 
 
Bei einer Gegenstimme wurde weiter folgendes 
 
b e s c h l o s s e n : 
 
Die freiwilligen Leistungen des Landkreises Miltenberg (außer den Übungsleiterzuschüs-
sen) werden bis auf weiteres um 20 % gekürzt. Die Zuschüsse für besondere kulturelle 
Veranstaltungen werden gestrichen. 

 
 
5. Antrag Nr. 1 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 

Reduzierung der allgemeinen Rücklage auf Null und Senkung der Kreisumlage um 
1,425 Mio € 

 
Landrat Schwing sagte zu diesem Antrag, dass das Jahresergebnis 2003 erneut gezeigt 
habe, wie notwendig eine allgemeine Rücklage sei. Könnte der Haushaltsausgleich 2003 
nicht mit einer Rücklageentnahme erfolgen, müssten die Städte, Märkte und Gemeinden 
den Ausgleich (2 % Kreisumlage) im Jahr 2004 zahlen. Der Landkreis Miltenberg habe 
aus dem Verwaltungshaushalt 2003 nur 1,9 Mio € erwirtschaftet. Die Mindestrücklage 
gemäß § 20 Abs. 2 KommHV betrage 776.150,00 €. Bevor die Rücklage zur Senkung 
der Kreisumlage herangezogen werden könnte, müsste erst die Kreditaufnahme gesenkt 
werden. 
 
Kreisrat Dr. Fahn führte zur Begründung des vorliegenden Antrages folgendes aus: 
Rechtsgrundlage für die Mindestrücklage sei § 20 Abs. 2 KommHV. Im Standardkom-
mentar Schreml/Bauer/Westner sei dazu ausgeführt, dass die Bestimmung nicht aus-
schließe, dass der Mindestbetrag zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft zumindest vo-
rübergehend anderweitig verwendet werden könne. Die allgemeine Rücklage soll die 
Zahlungsbereitschaft sichern. „Soll“ heiße rechtstechnisch, dass begründete Ausnahmen 
(z.B. schwierige Haushaltslage der Kommunen) möglich seien. 
 
Die Mindestrücklage sei nichts anderes als eigener Kassenkredit. Es werde eigenes Geld 
auf Girokonten vorgehalten, so dass in dieser Höhe kein äußerer Kassenkredit in An-
spruch genommen werden müsse. Hier gelte der Grundsatz: Der Einsatz der Rücklagen 
gehe vor Aufnahme von Krediten. Eine von verschiedenen Experten auf der Basis von 
Daten des Statistischen Landesamtes erstelle realistische Schätzung der Umlagekraft für 
2005 besage, dass die Gewerbesteuerkraft um 5,8 % steigen werde. Die in der Umlage-
kraft enthaltenen Schlüsselzuweisungen werden sogar um 21,5 % zunehmen. Zusam-
men werden beide Zahlen im Jahr 2005 einen Umlagekraftzuwachs von + 3,2 Mio € brin-
gen. Selbst wenn mit kleineren Einbußen bei der Einkommenssteuer und der Umsatz-
steuerkraft gerechnet werden müsse, werde dem Landkreis Miltenberg eine um 2,7 Mio € 
höhere Umlagekraft als 2004 verbleiben. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 42 % wür-
de der Landkreis Miltenberg also 1,1 Mio € mehr einnehmen, bei einem Kreisumlagehe-
besatz von 45,5 % wären es sogar 3,6 Mio €. Dies sei der Grund, warum Freie Wähler 
und FDP/UWG es für verantwortbar halten, die Rücklage im Jahr 2004 zurückzufahren, 
um sie im Jahr 2005 wieder aufzufüllen. 
 
Für den Fall, dass der vorliegende Antrag der Freien Wähler und der FDP/UWG keine 
Mehrheit finde, bat Kreisrat Dr. Fahn um Abstimmung über folgenden Antrag Nr. 1 b): 
„Die Rücklage wird auf die Mindestrücklage von 776.000,00 € zurückgeführt. Dies entlas-
tet die Kommunen um 1 % Kreisumlage.“ 
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Unter Hinweis darauf, dass Kreisrat Dr. Fahn den Landkreis Kitzingen als Beispiel für die 
gesetzliche Mindestrücklage angeführt habe, bat Kreiskämmerer Straub zu bedenken, 
dass der Landkreis Kitzingen eine Kreisumlage von 47 % habe. Anlässlich der Haus-
haltsberatungen der Fraktionen sei deutlich gesagt worden, dass die Rücklage bis 
31.12.2003 in Höhe von 2,8 Mio € für Rückstellungen im Müllhaushalt benötigt werde. In 
der Vergangenheit habe der Landkreis Miltenberg keine Sonderrücklagen bilden können. 
Im Jahr 2003 seien 1,4 Mio € zum Ausgleich des Jahresergebnisses eingesetzt worden. 
Was die von Kreisrat Dr. Fahn genannten Zahlen betreffe, sei zu sagen, dass jede/r Bür-
germeister/in bestätigen könne, dass seine/ihre Gemeinde/Stadt diese Gewerbesteuer-
zahlen im Jahr 2005 nicht erreichen werde. Das von Kreisrat Dr. Fahn vorgeschlagene 
Finanzgebahren könne dem Kreistag nicht vorgeschlagen werden. 
 
Landrat Schwing sprach sich dafür aus, im Interesse der Umlagezahler nicht den von 
Freien Wählern und FDP/UWG vorgeschlagenen Weg zu gehen. 
 
Jeweils bei einer Gegenstimme wurden die vorliegenden Anträge der Fraktion Freie 
Wähler und der FDP/UWG 
- 1 a): Reduzierung der allgemeinen Rücklage auf Null und Senkung der Kreisumlage 

um 1,425 Mio € und 
- 1 b): Rückführung der Rücklage auf die Mindestrücklage von 776.000,00 € 
vom Kreisausschuss abgelehnt. 

 
 
6. Antrag Nr. 2 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 
 Reduzierung der Personalkosten 
 

Landrat Schwing gab folgenden Inhalt des Antrages bekannt: „Die Personalkosten sind 
um 10 % zu reduzieren und dann zu „deckeln“. Der Landrat wird aufgefordert, zusammen 
mit dem Personalrat ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten, um dieses Ziel zu er-
reichen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist dem Kreistag in der Herbstsitzung 2004 vorzu-
legen.“ 

  
Seitens der Verwaltung sei zu diesem Antrag auf folgendes hinzuweisen: Personal-
kostendeckelung bedeute Stellenreduzierung. Daher wären parallel zum Antrag konkrete 
Vorschläge zu unterbreiten, welche Aufgaben reduziert oder nicht mehr wahrgenomm-
men werden sollen. Eine Verringerung des Personals durch Arbeitszeiterhöhung oder 
Einsparung von Arbeitszeit durch das Projekt „Intelligentes Sparen“ sei aufgrund der 
Vielschichtigkeit der Aufgabenbereiche nur bedingt umsetzbar. Die Verwaltung schlage 
Ablehnung des Antrages vor. 
 
Kreisrat Dr. Fahn erinnerte daran, dass die CSU-Fraktion den diesbezüglichen Antrag 
der Freien Wähler und der FDP/UWG nicht verstanden habe, wenn argumentiert werde, 
es werde ein Ausstieg aus dem BAT gefordert. Dies sei nicht richtig. Es sei lediglich be-
antragt worden, zu prüfen, ob ein Ausstieg aus dem BAT möglich sei. In diesem Zusam-
menhang sollen folgende Punkte geprüft werden: 
- Einsparung von Personal aufgrund der Arbeitszeiterhöhung im öffentlichen Dienst auf 

42 Stunden. 
- Keine Neubesetzung von freiwerdenden Stellen (Einstellungsstopp). 
- Kosteneinsparung durch Ausstieg aus dem BAT und Ersatz durch einen Haustarif. 
- Prüfung der Möglichkeit einer Zusammenlegung bzw. Straffung von verschiedenen Ab-

teilungen (insbesondere Prüfung von freien Kapazitäten in der Bauabteilung). 
- Umfassende Arbeitsplatzanalyse. 
- Einbeziehung des Projektes „Intelligentes Sparen“. 
 



Kreisausschuss Sitzung vom 23.03.2004
 

  
 

 

10  
 

Der vorliegende Antrag beharre nicht auf einer 10 %-igen Kürzung der Personkosten, er 
soll lediglich Grundlage für eine Prüfauftrag sein. Es müsse zumindest begonnen wer-
den, über Einsparmöglichkeiten nachzudenken und entsprechende Konzepte zu entwi-
ckeln. Sollte dieser Prüfauftrag keine Mehrheit finden, bitten die Freien Wähler und die 
FDP/UWG um folgenden Zusatzantrag b), der ein Mindestmaß an nötigen Einsparungen 
bedeute: „Die Personalkosten werden ab sofort gedeckelt. Der Landkreis Miltenberg er-
lässt einen Einstellungsstopp; freiwerdende Stellen werden grundsätzlich nicht mehr be-
setzt.“ 
 
Verwaltungsamtmann Beger gab bekannt, dass im Jahr 2004 keine Auszubildenden ü-
bernommen werden müssen, weil im Jahr 2001 keine Einstellungen erfolgt seien. Die 
Möglichkeit des Ausstiegs aus dem BAT werde in Zusammenarbeit mit dem Bayer. Inno-
vationsring schon seit einigen Jahren geprüft. Darüber hinaus werde das von 1993 bis 
1998 erstellte Organisationsgutachten fortgeschrieben. Den Vorschlägen des Gutachtens 
bezüglich Stellenmehrungen sei bisher nicht immer gefolgt worden. Ein Einstellungs-
stopp erfolge bereits seit Sommer 2003 und über Prozessoptimierungen im Baubereich 
werde ebenfalls schon nachgedacht. Trotz Kürzung des Fortbildungsetats sei die Weiter-
qualifizierung des Personals ein wesentlicher Punkt. 
 
Unter Hinweis auf das Projekt „Intelligentes Sparen“ vertrat Kreisrat Dr. Schüren die Mei-
nung, dass im Personalbereich die meisten Ressourcen vorhanden seien. Der seinerzei-
tigen Bereitstellung von drei Ausbildungsplätzen habe die SPD-Fraktion aus Überzeu-
gung zugestimmt. Vielleicht habe der vorliegende Antrag, auch wenn er abgelehnt wer-
de, den Sinn, dass eine größere Sensibilität für das Thema „Personalkosten“ entstehe. 
 
Kreisrat Andre sagte, der vorliegende Antrag sei der CSU-Fraktion bisher nicht bekannt 
gewesen. Man habe davon nur aus der Presse erfahren. Wenn Kreisrat Dr. Fahn argu-
mentiere, es müsse begonnen werden, über Einsparungen im Personalbereich nachzu-
denken, sei das nicht richtig, weil das bereits erfolge. Wichtig sei, dass in die Bereiche 
Ausbildung und Qualifizierung nicht eingegriffen werde, da gerade in schwierigen Zeiten 
gutes Personal vorhanden sein müsse. 
 
Kreisrat Scherf hielt den Vorschlag, die Personalkosten um 10 % zu reduzieren und den 
Landrat und den Personalrat mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes zu 
beauftragen, nicht für sinnvoll. Auf die Ausbildung junger Menschen dürfe gerade in der 
jetzigen schwierigen Zeit nicht verzichtet werden. Damit könne auch ein Signal in Rich-
tung freie Wirtschaft gegeben werden. 
 
Kreisrat Stappel sprach sich ebenfalls für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen aus, 
denn wenn dies von der freien Wirtschaft gefordert werde, sollten die Kommunen mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Mit der Bereitschaft zur Ausbildung sei schließlich keine Ver-
pflichtung zur Weiterbeschäftigung verbunden. 
 
Landrat Schwing sicherte zu, dass „Intelligentes Sparen“ für alle Bereiche gelte. Die 
Verwaltung habe bereits zugesagt, dass auf die Personalkosten genau geachtet werde 
und ein Einstellungsstopp erfolge. Ihn (Landrat Schwing) störe, dass einige Gemeinden 
immer nur auf den Landkreis und den Kreistag „einprügeln“. Dabei sitzen diejenigen, die 
die bestehende Situation ändern könnten, in Berlin und München. 
 
Zur Bitte von Landrat Schwing, Kreisrat Dr. Fahn möge seine beiden Anträge zurückzie-
hen, erklärte Kreisrat Dr. Fahn, dass er um Abstimmung bitte. 
 
In der daraufhin erfolgten Abstimmung lehnte der Kreisausschuss jeweils bei einer Ge-
genstimme die Anträge 
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a)  Prüfung der Reduzierung und Deckelung der Personalkosten um 10 %, 
b)  Sofortige Deckelung der Personalkosten, Einstellungsstopp und keine Wiederbeset-

zung von freiwerdenden Stellen, 
ab. 

 
 
7. Antrag Nr. 4 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 
 Reduzierung des Ansatzes der Medienzentrale um 20 % 
 

Kreisrat Dr. Fahn begründete den vorliegenden Antrag wie folgt: Seit 2003 werden die 
Ansätze für Lehr- und Lernmittel um 20 % reduziert, im Jahr 2004 werden auch die Kos-
ten für Bauunterhalt an Schulen um 25 % gekürzt. Daher müsse auch die Medienzentrale 
in die Sparbemühungen einbezogen werden. Eine Reduzierung dieses Ansatzes um 20 
% würde dem Landkreis Miltenberg 7.560,00 € sparen. Im übrigen habe der Rechnungs-
prüfungsausschuss bereits 1992 und 2003 festgestellt, dass das Angebot der Medien-
zentrale insbesondere von den weiterführenden Schulen nur unzureichend angenommen 
werde. 
 
Landrat sprach sich für eine 20 %-ige Reduzierung des Ansatzes der Medienzentrale im 
Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.920,00 € aus, da die dafür bereitgestellten Haus-
haltsansätze in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft worden seien. 
 
Der Kreisausschuss entschied daraufhin einstimmig, dass der Ansatz der Medienzentrale 
im Verwaltungshaushalt um 20 % = 4.920,00 € reduziert wird. 

 
 
8. Antrag Nr. 5 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 
 Reduzierung des Ansatzes für Energiekosten um 10 % = 50.000,00 € 
 

Landrat Schwing sagte zu diesem Antrag, es mache keinen Sinn, den Energiekostenan-
satz um 50.000,00 € zu reduzieren, wenn keine Energieeinsparmaßnahmen (z.B. 20 %-
ige Wärmedämmung etc.) getätigt worden seien. Am Jahresende 2004 werde der Ist-
Betrag voraussichtlich wieder über dem Haushaltsansatz liegen. 
 
Kreisrat Dr. Fahn erinnerte daran, dass der Bauausschuss am 23.09.2002 das Projekt 
„Energiecontrolling aller landkreiseigenen Gebäude“ beschlossen habe. Damals habe 
der Vertreter der Fa. GA-tec, Heidelberg, bekanntgegeben, dass der Landkreis Milten-
berg ohne Investitionen 75.000,00 € einsparen könnte. Leider sei der Vertragsentwurf 
vom Bauausschuss am 10.04.2003 wegen Klärung rechtlicher Fragen zurückgestellt 
worden. Wenn das Projekt im Jahr 2004 umgesetzt würde, könnten die Energiekosten  
gesenkt werden, ohne dass der Träger in finanzielle Vorleistung treten müsste. 
 
Landrat Schwing teilte mit, dass der Vertrag mit der Fa. GA-tec nicht zustande gekom-
men sei, weil die angebotene Leistung zu teuer gewesen seien. Der Bauausschuss habe 
daraufhin beschlossen, Energiecontrolling mit eigenem Personal durchzuführen. Dazu 
seien bereits Zähler ausgetauscht und ein Messsystem aufgebaut worden. Ergebnissen 
können jedoch erst nächstes oder übernächstes Jahr vorgelegt werden. 
 
Nachdem Landrat Schwing versichert hatte, dass die Verwaltung am Energiecontrolling 
weiterarbeite, zog Kreisrat Dr. Fahn den vorliegenden Antrag zurück. 
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9. Antrag Nr. 6 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 
Berücksichtigung der tatsächlichen Höhe der Schlüsselzuweisung und der Investi-
tionspauschale 

 
Kreisrat Dr. Fahn wies darauf hin, dass im Haushaltsplan 2004 Schlüsselzuweisungen in 
Höhe von 13,445.853,00 € eingeplant seien. Tatsächlich erhalte der Landkreis Milten-
berg aber 13,506.376,00 € = 60.000,00 € mehr. Gleiches gelte für die Investitionskosten-
pauschale, die um 38.000,00 € zu niedrig angesetzt sei. Dies sei im Haushaltsentwurf 
nicht berücksichtigt. 

 
Kreiskämmerer Straub erklärte, dass es sich beim vorliegenden Haushaltsplan 2004 um 
einen Entwurf handele. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sei der Betrag der 
Schlüsselzuweisungen noch nicht endgültig bekannt gewesen. Die tatsächliche Höhe der 
Schlüsselzuweisungen sei im endgültigen Haushalt 2004 eingeplant. Die Investitionskos-
tenpauschale sei vom Freistaat Bayern um 8 % gekürzt worden. Der endgültige Bescheid 
liege noch nicht vor. Der vorliegende Antrag dürfte somit weitestgehend erledigt sein. 
 
Kreisrat Dr. Fahn erklärte sich damit einverstanden. 

 
 
10. Antrag Nr. 7 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 

Reduzierung des Etats Regionale Wirtschaftsförderung (Tourismus) durch Privati-
sierung im 20.000,00 € 

 
Landrat Schwing gab bezüglich dieses Antrages bekannt, dass die Initiative Bayer. Un-
termain seit längerer Zeit im Sinne des vorliegenden Antrages an einer Neustrukturierung 
des Tourismus arbeite, denn im Tourismus vollziehe sich eine Strukturänderung. Dazu 
gehöre insbesondere der Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt mit geändertem 
Konsumverhalten (Qualitäts-,/Servicebewusstsein, hoher Informationsbedarf vor Reise-
entscheidung). Auch müsse sich die Region im Wettbewerb mit anderen Regionen noch 
weiter profilieren. Daher müsse die „Destination Tourismus“ neu eingeordnet werden. 
Auch müssen die Aktivitäten der verschiedenen örtlichen Gruppen noch besser aufein-
ander abgestimmt werden. Sobald hierzu konkrete Ergebnisse vorliegen, werden sie in 
den zuständigen Gremien weiter beraten. Die Verwaltung schlage vor, dem vorliegenden 
Antrag nicht stattzugeben, da die darin enthaltene Forderung 2004 nicht umsetzbar sei. 
 
Kreisrat Dr. Linduschka bemerkte, dass ein Thesenpapier aus dem Jahr 2003 vorliege. 
Leider habe sich daraufhin sechs Monate lang nichts getan. Es bestehe der Eindruck, 
dass seitens des Kreisausschuss bzw. Kreistages klare Vorgaben erforderlich seien. 
Seiner Meinung nach müsse die Privatisierung des Bereiches Tourismus schnell umge-
setzt werden. 
 
Landrat Schwing sagte dazu, dass der Landkreis Miltenberg im Bereich Tourismus auf 
alle Beteiligten angewiesen sei. Er hoffe, dass bis Jahresende 2004 eine vernünftige Lö-
sung gefunden werde. 
 
Kreisrat Dr. Schüren erinnerte daran, dass die SPD-Fraktion bereits vor zwei/drei Jahren 
auf die Vielzahl der Strukturen aufmerksam gemacht habe. Er halte es für wichtig, dass 
sich künftig nicht nur Kommunen zusammenschließen, sondern auch die Gastronomie, 
Industrie usw. einbezogen werden. Wenn das nicht gelinge, habe es keinen Sinn, neue 
Strukturen durch die Verwaltung aufzubauen. 
 
Landrat Schwing erklärte, dass dies schon lange seine Überzeugung sei. Leider gestalte 
sich dies sehr schwierig. 90 % des Tourismus-Etats zahlen derzeit der Landkreis und die 
Städte, Märkte und Gemeinden. In Beilgries z.B. sei vor zwei/drei Jahren eine Lösung 
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gefunden worden, wonach das Budget zu 50 % von den Kommunen und zu 50 % von 
den übrigen Beteiligen finanziert werde. 
 
Durch den Kreisausschuss wurde sodann auf Vorschlag von Landrat Schwing einstimmig 
folgendes 
 
b e s c h l o s s e n : 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Änderung der Tourismus-Strukturen mit der Mög-
lichkeit der Privatisierung zu erarbeiten und den Kreisgremien einen Vorschlag zur Bera-
tung und Beschlussfassung vorzulegen. Die Änderungen sollen spätestens zum Jahres-
beginn 2005 wirksam werden. 

 
 
11. Antrag Nr. 8 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: 
 Prüfung von Einsparpotentialen im Kreisjugendamt 
 

Kreisrat Dr. Fahn wies darauf hin, dass der Einzelplan 4 einer der größten Problempos-
ten des Haushalts 2004 sei. Trotz der Tatsache, dass der überwiegende Anteil gesetzlich 
vorgegeben sei, müssen allen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die beeinflussbaren 
Kosten zu reduzieren. Es  werde daher beantragt, dass die Verwaltung intern prüfe, wie 
die beeinflussbaren Kosten des Kreisjugendamtes weiter reduziert werden können. Dazu 
gehöre auch die Überprüfung der Kosten für Heimunterbringungen. Diesbezüglich soll 
auch geprüft werden, warum die Kosten für Heimunterbringungen im Landkreis Aschaf-
fenburg niedriger seien als im Landkreis Miltenberg. Weiter soll geprüft werden, ob im 
Landkreis Miltenberg das Modell „Kitzingen“ umgesetzt werden könne. Im Landkreis Kit-
zingen müsse jede geplante Heimunterbringung der Landrätin zur Überprüfung vorgelegt 
werden. Es könnte aber auch wie im Landkreis Würzburg ein Gutachten bei der Fa. I-
MAK in Auftrag gegeben werden, was nach Aussagen von Landrat Zorn Einsparpotentia-
le von ca. 900.000,00 aufgezeigt habe. Die Verwaltung sollte beauftragt werden bis spä-
testens Oktober 2004 einen Prüfbericht vorzulegen. Selbst wenn sich die finanziellen 
Folgen dieses Antrages möglicherweise erst im Jahr 2005 wiederfinden, sollte bereits 
heute diesem Antrag zugestimmt werden, um die Weichen für die folgenden Jahre zu 
stellen. 
 
Landrat Schwing teilte zu diesem Antrag mit, dass das Jugendamt permanent prüfe, wie 
beeinflussbare Kosten reduziert werden können. Der Jugendamtsleiter sei an allen Maß-
nahmen, die länger als sechs Wochen dauern maßgeblich beteiligt und prüfe, ob es we-
niger einschneidende und kostengünstigere Alternativen gebe. Alle Maßnahmen seien 
befristet und müssen nach sechs Monaten, spätestens nach einem Jahr neu bewertet 
werden. Der Landkreis Miltenberg liege mit seinen jährlichen Jugendhilfeausgaben von 
40,00/Einwohner in Unterfranken nach Aschaffenburg (22,00 €) und Main-Spessart 
(37,00 €) an dritter Stelle und unter dem bayerischen Durchschnitt von 45,00/Einwohner. 
Im  Landkreis Würzburg liegen die diesbezüglichen Kosten sogar bei 57,00/Einwohner. 
Der Sonderweg des Landkreises Aschaffenburg könne kein Ziel sein, da sich dort sowohl 
die strukturellen Voraussetzungen, als auch das Jugendhilfeverständnis von allen ande-
ren unterfränkischen Jugendämtern unterscheiden. 
 
Um eine Heimunterbringung zu prüfen, müssen zahlreiche Gutachten sowie Untersu-
chungs- und Entwicklungsberichte gelesen und eine sozialpädagogische Prognose er-
stellt werden. Es sei fraglich, wie die Kitzinger Landrätin dies zeitlich und fachlich schaffe. 
Außerdem seien im Landkreis Kitzingen mit Jugendhilfeausgaben von 50,00 
€/Einwohner jährlich keine Einspareffekte sichtbar. Obwohl das Einsparpotential des 
Landkreises Würzburg offensichtlich größer sei als das des Landkreises Miltenberg, ha-
be die Fa. IMAK keine umsetzbaren Einsparvorschläge unterbreiten können. So habe die 
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Einführung eines Verwaltungsleiters und einer weiteren Verwaltungsstelle zu erheblichen 
Mehrkosten und bürokratischem Aufwand geführt und bisher keine sozialpädagogisch 
notwendige Maßnahme überflüssig werden lassen. Die Fa. IMAK habe keine Erfahrun-
gen im Jugendamtsbereich und könne nicht nachweisen, dass ihre überzogenen Ein-
sparprognosen in der Praxis durchsetzbar seien. 

 
Kreisrat Dr. Fahn vertrat die Meinung, dass, auch wenn  der Landkreis Miltenberg bezüg-
lich der Jugendhilfeausgaben landesweit gesehen bereits einen positiven Platz einneh-
me, versucht werden müsse, einen noch besseren Platz zu erreichen. Da die Kosten-
steigerungen im Jugendhilfeetat die Kommunen belasten, müssen die beeinflussbaren 
Kosten reduziert werden. Wenn Landrat Schwing versichere, dass Heimunterbringungen 
künftig so wie in Kitzingen auch in Miltenberg zur „Chefsache“ werden, werde der vorlie-
gende Antrag zurückgezogen. 
 
Landrat Schwing wies darauf hin, dass in jeder Jugendhilfeausschusssitzung über Heim-
unterbringungen informiert werde. Dies halte er auch zukünftig für sinnvoll. Vermutlich 
können die Jugendhilfeausgaben nur durch eine Gesetzesänderung reduziert werden. 
 
Kreisrat Dr. Fahn erklärte sodann, dass er den vorliegenden Antrag zurückziehe. 

 
 
12. Antrag Nr. 9 der Fraktion Freie Wähler und der FDP/UWG: Der Bezirkstag Unter-

franken wird aufgefordert, sich massiv am Sparkonzept der Landkreise und kreis-
freien Städte Unterfrankens zu beteiligen und die Überschüsse in Form der allge-
meinen Rücklage und der Stiftungsmittel bereits 2004 weiterzugeben (z.B. durch 
Erlass eines Nachtragshaushalts), um eine Erhöhung der Kreisumlage im Land-
kreis Miltenberg zu vermeiden. 

 
Landrat Schwing erinnerte daran, dass mit den Fraktionen und  der Ausschussgemein-
schaft bereits vereinbart sei, dass der Kreistag am 01.04.2004 eine Resolution an den 
Bezirkstag Unterfranken verabschiede. Damit sei der vorliegende Antrag erledigt. 

 
Kreisrat Dr. Schüren überreichte Landrat Schwing namens der SPD-Fraktion eine Reso-
lution mit folgendem Wortlaut: „Der Kreistag Miltenberg fordert den Bezirkstag auf, einen 
Nachtragshaushalt zu verabschieden mit dem Ziel, die unterfränkischen Landkreise 
durch eine Senkung der Bezirksumlage finanziell zu entlasten.“ 

 
 
Kreisrat Andre vertrat die Meinung, dass auch der Kreistag einen Sparbeitrag leisten sollte. 
Er bat die Mitglieder des Kreisausschusses darüber nachzudenken, ob die bisherige Praxis 
der Versendung von Sitzungsunterlagen beibehalten werden soll. 
 
Mit Stimmenmehrheit empfahl der Kreisausschuss dem Kreistag abschließend, den Haus-
haltsplan 2004 unter Zugrundelegung einer Kreisumlage von 45,5 % zu verabschieden. 
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Tagesordnungspunkt 3: 
Haushaltsplan 2004 der Rohe'schen Altenheimstiftung Kleinwallstadt 
 
 
Nach Erläuterungen von Kreiskämmerer Straub empfahl der Kreisausschuss dem Kreistag 
einstimmig, folgende 
 
B e s c h l ü s s e 
zu fassen: 
 
1. Die Haushaltssatzung der Rohe´schen Altenheimstiftung Kleinwallstadt für das Jahr 2004 

wird gemäß Art. 55 ff LkrO i.V. mit Art. 29 Abs. 3 Stiftungsgesetz erlassen. 
 
2. Der Finanzplan, der von der Verwaltung der Entwicklung angepasst bzw. fortgeschrieben 

ist, wird angenommen (Art. 64 LkrO). 
 
3. Der Stellenplan wird genehmigt. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 4: 
Vereinbarungen zwischen Landkreis Miltenberg und Städten/Gemeinden bei Baumaß-
nahmen in Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen: 
Übertragung der Beschlusszuständigkeiten auf den Bauausschuss 
 
 
Oberregierungsrat Fieger wies darauf hin, dass, sofern eine Stadt oder Gemeinde im Bereich 
der Ortsdurchfahrt einer Kreisstraße eine Kanalisation zur Entwässerung dieser Straße 
baue, zwischen dem Landkreis Miltenberg und der jeweiligen Stadt/Gemeinde eine Verein-
barung über die Kostenbeteiligung des Landkreises Miltenberg abzuschließen sei. Bei die-
sen Vereinbarungen handele es sich um Standardverträge auf der Grundlage eines Ver-
tragsmusters, das in den Allgemeinen Ministerialamtsblättern 1997, S. 842 ff abgedruckt sei. 
 
Sofern eine Stadt/Gemeinde und der Landkreis Miltenberg übereinkommen, zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen gemeinsam auszubauen, 
seien ebenfalls entsprechende Vereinbarungen erforderlich. Auch bei diesen handele es sich 
um Standardverträge auf der Grundlage eines Vertragsmusters, das im Ministerialamtsblatt 
1980, S. 510 ff abgedruckt sei. 
 
Abhängig von der Höhe der Kostenbeteiligung des Landkreises Miltenberg sei zur Be-
schlussfassung über die Vereinbarung entweder der Kreistag (nach § 29 Abs. 2 Ziffer 1 der 
Geschäftsordnung für den Kreistag: ab 150.001 €) oder der Kreisausschuss (nach § 31 Abs. 
1 der Geschäftsordnung für den Kreistag: ab 50.001 € bis 150.000 €) zuständig. Bislang 
nicht zuständig für die Beschlussfassung in den genannten Angelegenheiten sei der Bau-
ausschuss, der abhängig von den in der Geschäftsordnung für den Kreistag definierten 
Wertgrenzen (lediglich) für die Vorberatung oder Entscheidung aller Baumaßnahmen sowie 
für die Vergaben von  Baumaßnahmen des Landkreises Miltenberg zuständig sei. 
 
Es sei sinnvoll und trage zur Verwaltungsvereinfachung bei, die Beschlusszuständigkeiten 
des Kreistages und des Kreisausschusses für die genannten Standardvereinbarungen durch 
einen Dauerbeschluss bis zum Ende der laufenden Amtsperiode (30.04.2008) auf den Bau-
ausschuss zu übertragen. 
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Durch den Kreisausschuss wurde daraufhin einstimmig folgendes 
 
b e s c h l o s s e n : 
 
Der Kreisausschuss überträgt seine nach § 31 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Kreistag 
gegebene Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen mit den Städten/Gemeinden 
über 
• den Bau und die Unterhaltung gemeindlicher Kanalisationen in Ortsdurchfahrten von 

Kreisstraßen sowie 
• den gemeinschaftlichen Ausbau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen 
bis zum Ende der laufenden Amtsperiode (30.04.2008) dem Bauausschuss zur endgültigen 
Beschlussfassung. 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, seine nach § 29 Abs. 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung für den 
Kreistag gegebene Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen mit den Städten/ 
Gemeinden über 
• den Bau und die Unterhaltung gemeindlicher Kanalisationen in Ortsdurchfahrten von 

Kreisstraßen sowie  
• den gemeinschaftlichen Ausbau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen 
bis zum Ende der laufenden Amtsperiode (30.04.2008) dem Bauausschuss zur endgültigen 
Beschlussfassung zu übertragen. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 5: 
Vereinbarung zwischen dem Landkreis Miltenberg und der Gemeinde Großwallstadt 
über den Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung MIL 29/MIL 38 in Großwall-
stadt mit parallelen Geh- und Radwegen und Umgestaltung des Einmündungsberei-
ches der Sportplatzstraße in die Kreisstraße MIL 29 
 
 
Oberregierungsrat Fieger gab davon Kenntnis, dass der Landkreis Miltenberg und die Ge-
meinde Großwallstadt beabsichtigen, die höhengleiche Kreuzung der Kreisstraßen MIL 
29/MIL 38 in Großwallstadt zu einem Kreisverkehrsplatz auszubauen. Dieser Maßnahme 
habe der Bauausschuss am 14.07.2003 und der Gemeinderat Großwallstadt am 01.07.2003 
zugestimmt. Der Vereinbarung habe die Gemeinde Großwallstadt am 16.12.2003 zuge-
stimmt. Die Zuwendungsfähigkeit der Maßnahme nach § 2 GVFG habe die Regierung von 
Unterfranken bescheinigt. Die Gemeinde Großwallstadt erhalte Zuwendungen des Landkreis 
Miltenberg in Form eines Festbetrages nach Art. 13 b Abs. 2 Satz 2 FAG (Landratsamtkon-
tingent). 
 
Die vorliegende Vereinbarung beinhalte die Baulast- und Kostenregelung für den Ausbau 
des Kreisverkehrsplatzes, den Bau von parallelen Geh- und Radwegen, die Umgestaltung 
des Einmündungsbereiches der Sportplatzstraße sowie die Ableitung bzw. die Entwässerung 
der Verkehrsflächen. Planung, Ausschreibung, Prüfung und Abrechnung der Maßnahme 
erfolgen durch das Straßenbauamt Aschaffenburg im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Großwallstadt und dem Landkreis Miltenberg. 
 
Die Kosten für die Änderungen bzw. Herstellung des Kreisverkehrsplatzes einschließlich des 
erforderlichen Grunderwerbs trage der Landkreis Miltenberg. Die Kosten für den Bau von 
Geh- und Radwegen sowie den erforderlichen Grunderwerb und die Straßenbeleuchtung 
trage die Gemeinde Großwallstadt. Die Umgestaltung des Einmündungsbereiches der 
Sportplatzstraße mit Gehweganlage, Bordsteinen und Rinnen gehe zulasten der Gemeinde 
Großwallstadt. Die Kosten für Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung werden im Ver-
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hältnis der anteiligen Baukosten zwischen den Baulastträgern aufgeteilt. Die Vermessungs-
kosten übernehme der jeweilige Baulastträger entsprechend seiner Bauleistungen. 
 
Die Entwässerung der Verkehrsflächen und Fahrbahnen erfolge in die gemeindliche Kanali-
sation. Die Einleitung in die Kanalisation sei unentgeltlich. Die Unterhaltung der Entwässe-
rungsanlagen erfolge durch die Gemeinde Großwallstadt. Der Landkreis Miltenberg beteilige 
sich mit einer Kanalpauschale von 153,39 € pro lfdm Kanal und 409,03 € je zusätzlichen 
Einlauf, bezogen auf die volle Nutzungsdauer. Auf den Landkreis Miltenberg werden gemäß 
dieser Vereinbarung voraussichtlich folgende Kosten entfallen: 
Kanalbeitrag, ca. 146 m Länge  6.605,89 € 
Schachtbeitrag für zwei zusätzliche Einläufe  818,07 € 
Der endgültige Kostenbeitrag werde nach Fertigstellung der Maßnahme nach örtlichem Auf-
maß ermittelt. 
 
Das Kreisbauamt empfehle, der vorliegenden Vereinbarung aus technischen und wirtschaft-
lichen Gründen zuzustimmen. 
 
Der Kreisausschuss fasste einstimmig folgenden 
 
B e s c h l u s s : 
 
Der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Miltenberg und der Gemeinde Großwallstadt 
über den Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung MIL 29/MIL38 in Großwallstadt 
mit parallelen Geh- und Radwegen und Umgestaltung des Einmündungsbereiches der 
Sportplatzstraße in die Kreisstraße MIL 29 sowie der Zahlung eines einmaligen Kostenbei-
trages an die Gemeinde Großwallstadt für Entwässerung des Straßenkörpers und Geh-, 
Radweg- und Fahrbahnflächen in die gemeindliche Kanalisation wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 6: 
Vereinbarung zwischen dem Landkreis Miltenberg und der Gemeinde Altenbuch über 
den Bau und die Unterhaltung der gemeindlichen Kanalisation zur Entwässerung des 
Straßenkörpers und der Fahrbahn im Zuge der Kreisstraße MIL 35 in der OD Altenbuch 
 
 
Oberregierungsrat Fieger teilte mit, dass die Gemeinde Altenbuch im Bereich der Ortsdurch-
fahrt Altenbuch im Zuge der Kreisstraße MIL 35 von km 6,379 bis km 6,780 (401 m) eine 
Kanalisation baue, die auch der Entwässerung dieser Straße diene. Der Baulastträger der 
Straße beteilige sich entsprechend der OD-Richtlinien an den Kosten der Kanalherstellung 
und der Straßeneinläufe. Der Pauschalbetrag hierfür belaufe sich auf 300,00 DM = 153,39 € 
pro lfdm Kanal. Die vorhandenen Straßeneinläufe werden wieder an den Kanal angeschlos-
sen. 
 
Die vorliegende Vereinbarung regle die Durchführung der Maßnahme und die Kostenbeteili-
gung des Landkreises Miltenberg. Der voraussichtlich einmalige Kostenbeitrag des Land-
kreises belaufe sich gemäß dieser Vereinbarung auf 61.508,41  €. Der Betrag sei im Haus-
haltsjahr 2004 unter der HH-Stelle 1.6500.9820 eingeplant. Der endgültige Kostenbeitrag 
werde nach Fertigstellung des Kanals und örtlichem Aufmaß ermittelt. 
 
Durch den Kreisausschuss wurde einstimmig folgender 
 
B e s c h l u s s 
gefasst: 
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Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Miltenberg und der Gemeinde Altenbuch über 
den Bau und die Unterhaltung der gemeindlichen Kanalisation zur Entwässerung des Stra-
ßenkörpers und der Fahrbahn in der OD Altenbuch im Zuge der Kreisstraße MIL 35 von km 
6,379 bis km 6,780 (401 m) wird genehmigt. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 7: 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Aschaffenburg im Bereich des Stadt-
teiles Leider im Staatshafen Aschaffenburg: 
Ausweisung einer Sonderbaufläche Hafen-Güterverkehrszentrum (ca. 74,8 ha) sowie 
einer Sonderbaufläche für gewerbliche und industrielle Betriebe (ca. 26,9 ha) 
 
 
Regierungsrat Feil trug vor, dass die Stadt Aschaffenburg nach der Stillegung und Aufgabe 
des ehemaligen Bayernwerkes im Staatshafen Aschaffenburg keine weitere Nutzung dieses 
Standortes und einiger umgebender Hafenbereiche als Versorgungsanlage für die Elektrizi-
tätsversorgung plane. Geplant sei die Neuausweisung einer Sonderbaufläche Hafen-
Güterverkehrszentrum, das der Unterbringung von gewerblichen und industriellen Betrieben 
mit hohem Güterumschlag und Transportaufkommen dienen soll. Diese Betriebe sollen von 
der optimalen Infrastruktur mit Anbindung an Binnenschiff, Schiene, Straße profitieren und 
den Transport der Güter (Grundstoffe, Vor-, Zwischen- und Endprodukte) durch mindestens 
zwei der drei Verkehrsträger abwickeln. Des weiteren soll eine Sonderbaufläche Hafen für 
die Unterbringung von gewerblichen und industriellen Betrieben neu ausgewiesen werden. 
 
Im Landkreis Miltenberg existiere kein Staatshafen. Somit können im Landkreis Miltenberg 
für gewerbliche und industrielle Betriebe mit hohem Güterumschlage und Transportaufkom-
men keine hinsichtlich der Anbindung an Wasserstraße, Straße und Bahngleis vergleichba-
ren Standorte angeboten werden, so dass sich Betriebe mit derartigen Standortanforderun-
gen auch bisher nicht im Landkreis Miltenberg hätten ansiedeln können. Somit sei auch kei-
ne Schwächung der Wirtschaftsstruktur durch Abwanderung von im Landkreis Miltenberg 
ansässigen Gewerbebetrieben zu befürchten. 
 
Durch die Ausweisung einer Sonderbaufläche Hafen für die Unterbringung von gewerblichen 
und industriellen Betrieben im Aschaffenburger Staatshafen sei jedoch eine Abwanderung 
auch von Betrieben mit üblichen Standortanforderungen aus dem Landkreis Miltenberg in 
den Bereich des Staatshafens möglich. Dies könne zu einer Schwächung des Wirtschafts-
standortes Landkreis Miltenberg führen. Aufgrund dessen bestehen gegenüber der Auswei-
sung dieser Sonderbaufläche Bedenken. 
 
Der Kreisausschuss fasste einstimmig folgenden 
 
B e s c h l u s s : 
 
Gegen die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Aschaffenburg im 
Bereich des Stadtteiles Leider im Staatshafen Aschaffenburg hinsichtlich der Ausweisung 
einer Sonderbaufläche Hafen-Güterverkehrszentrum bestehen seitens des Landkreises Mil-
tenberg keine Bedenken. Bedenken werden jedoch seitens des Landkreises Miltenberg ge-
gen die beabsichtigte Ausweisung einer Sonderbaufläche für gewerbliche und industrielle 
Betriebe im Bereich des Staatshafens Aschaffenburg erhoben. 
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Tagesordnungspunkt 8: 
Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zur Errichtung eines Internationalen Food-, 
Service- und Trainingscenters (Creativ Welten) einschließlich eines Hotel- und Kon-
gresszentrums im Anschluss an das Factory-Outlet-Center in Wertheim-Bettingen 
 
 
Regierungsrat Feil informierte darüber, dass die CWW Projekt Wertheim Entwicklungs-
GmbH & Co. KG, Hardheim, vertreten durch die Landesentwicklungsgesellschaft LEG Pro-
jekte und Konzepte GmbH, Stuttgart, im Anschluss an das Factory-Outlet-Center Wertheim 
auf einer Gesamtfläche von ca. 10 ha mit einer Gebäudegrundfläche von ca. 4,64 ha ein 
Internationales Food-, Service- und Trainingscenter mit Hotel- und Kongresszentrum plane. 
Vorgesehen seien Gebäude und Anlagen zu verschiedenen Themenbereichen, u.a. Amphi-
theater mit Seebühne, Weindorf, Künstlerkolonie, italienische Stadt, griechisches Dorf, Mexi-
ko mit Maya-Pyramide, russisch-orthodoxes Kloster sowie ein Parkdeck und oberirdische 
Stellplätze. 
 
Nach Angaben der Projektträgerin belaufe sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf rd. 120 
Mio €. Es werde mit rd. 800.000 Besuchern jährlich gerechnet. Der Einzugsbereich I (defi-
niert nach der Erreichbarkeit des geplanten Vorhabens innerhalb einer PKW-Fahrtzeit von 60 
Minuten) umfasse fast den gesamten Landkreis Miltenberg, Frankfurt und Würzburg, wäh-
rend innerhalb des weiteren Einzugsbereiches große Teile des Rhein-Main-Gebietes sowie 
die Ballungszentren Stuttgart und Nürnberg liegen. 
 
Für das Vorhaben führe das Regierungspräsidium Stuttgart, Höhere Raumordnungsbehörde, 
ein Raumordnungsverfahren durch, an welchem die Regierung von Unterfranken beteiligt 
worden sei. Um die unterfränkischen Belange umfassend in das Verfahren einbringen zu 
können, sei der Landkreis Miltenberg um Stellungnahme gebeten worden. Aufgabe des 
Landkreises Miltenberg sei es ausschließlich, zu überprüfen, ob dem Projekt Planungen bzw. 
Interessen des Landkreises Miltenberg entgegenstehen. 
 
Nach dem Ziel B IV Nr. 2.5.3 des Regionalplanes Bayer. Untermain (1) sollen im Spessart 
besonders Vorhaben von Betrieben unterstützt werden, die auf eine Verbesserung des gast-
gewerblichen Angebotes abzielen. Im Bayer. Odenwald soll die Verbesserung des Bettenan-
gebotes angestrebt und die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen in bestehenden 
Fremdenverkehrsbetrieben unterstützt werden. Insbesondere das geplante Familienhotel mit 
180 Betten könnte bei nicht genügender Auslastung des CWW auch Touristenströme aus 
der Region Bayer. Untermain an sich binden. Diesbezüglich finde sich auf Seite 47 Nr. 3.6 
der Antragsunterlagen die Schlussfolgerung, dass mögliche Auswirkungen lediglich im Be-
reich der üblichen Schwankungen der Auslastungsquote, die ca. 30 % betrage, liegen. Es 
werden in diesem Bereich jedoch stärkere Einbußen befürchtet. Auch seien Einbußen für die 
Gastronomie im Landkreis Miltenberg nicht auszuschließen. So könnten evtl. kulinarisch ori-
entierte Touristen aus weiter entfernten Gegenden trotz Eintrittsgebühr, die gemäß vertragli-
chen Vereinbarungen bis 18.00 Uhr mindestens 10,00 € betragen müsse, gastronomische 
Angebote des CWW einem Restaurantbesuch im Landkreis Miltenberg vorziehen. 
 
Kreisrat Dr. Schüren stellte Kreisrat Bieber (1. Bürgermeister der Stadt Miltenberg) die Fra-
ge, ob es seitens der Stadt Miltenberg Überlegungen dahingehend gebe, sich in das in 
Wertheim geplante Projekt „einzuklinken“, um von den dort jährlich erwarteten 800.000 Be-
suchern 5 % bis 10 % nach Miltenberg zu ziehen. 
 
Kreisrat Bieber teilte mit, dass im Raum Odenwald eine Tourismusgemeinschaft auf örtlicher 
Ebene zusammen mit Wertheim gegründet worden sei. 10 bis 12 Jahre lang habe man ge-
meinsam Messen besucht. Nachdem das Verhalten der Stadt Wertheim im Sinne des Facto-
ry-Outlet-Centers in letzter Zeit nicht mehr nachvollziehbar sei, seien der Stadtrat Miltenberg 
und der Marktgemeinderat Bürgstadt zum Ergebnis gekommen, dass es nichts bringe, Besu-
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cherInnen von Wertheim zu überreden, noch ca. 40 km weit nach Miltenberg zu fahren. Er 
(Kreisrat Bieber) habe das geplante Projekt von Anfang an nicht für gut gehalten und sei 
auch dagegen angegangen. Ein kürzlich in der Presse erschienene Artikel über das in Wert-
heim bestehende Factory-Outlet-Center sei ein „Abgesang“ wegen der dort herrschenden 
Zustände gewesen. Der Stadtrat Miltenberg sehe das weiter in Wertheim geplante Vorhaben 
kritisch und schließe sich der Stellungnahme des Landkreises Miltenberg an. Er verspreche 
sich nichts davon, in Wertheim ein eigenes Büro zu betreiben. 
 
Kreisrat Stappel schloss sich den von Kreisrat Bieber geäußerten Bedenken an. Das jetzt in 
Wertheim geplante Projekt werde dem Wirtschaftsraum Miltenberg keine Vorteile, sondern 
nur Durchgangsverkehr bringen und der Tourismus im Bereich Miltenberg werde nachlas-
sen. Die wirtschaftlichen Ausfälle im Raum Miltenberg seien bereits jetzt drastisch. Nach 
Meinung von Kreisrat Stappel sollte der Kreisausschuss  gegen das geplante Projekt stim-
men, weil es keinen Nutzen bringe, sondern nur Schaden verursache. 
 
Durch den Kreisausschuss wurde sodann einstimmig folgender 
 
B e s c h l u s s 
gefasst: 
 
Gegen die Errichtung eines Internationalen Food-, Service- und Trainingscenters (Creativ 
Welten) einschließlich eines Hotel- und Kongresszentrums im Anschluss an das Factory-
Outlet-Center in Wertheim-Bettingen werden seitens des Landkreises Miltenberg grundsätz-
liche Bedenken erhoben. Der Landkreis Miltenberg sieht das Vorhaben als den Erfordernis-
sen der Raumordnung widersprechend an und fordert insbesondere eine Verringerung der 
Kapazitäten an Hotelbetten und Restaurantplätzen. 
 
 
 
 
 
 
 gez.   gez.  
      
      
 Schwing   Mottl  
 Vorsitzender   Protokollführerin  
 
 
  
 


